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Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist ein starkes Team von bundesweit über 280.000 
Personen, die in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen arbeiten – in Schulen, Kindertagesstätten, 
Hochschulen und anderen pädagogischen Einrichtungen. 

Die Mitgliedschaft lohnt sich: Neben einer Berufshaftpflichtversicherung sind Rechtsschutz und viele 
weitere Leistungen im Mitgliedsbeitrag enthalten! Siehe unter: 

Mit dem Online-Mitgliedsantrag können Sie online der GEW beitreten. Ein Beitrittsformular befindet sich 
auf der letzten Buchinnenseite. Wenn Sie durch ein GEW-Mitglied geworben wurden, nutzen Sie bitte den 
Mitgliedsantrag mit Prämie, damit das Engagement der Werberin/des Werbers auch belohnt werden kann. 

– Beamt*innen zahlen 0,83 Prozent der Besoldungsgruppe und -stufe, nach der sie besoldet werden.

– Angestellte mit Tarifvertrag zahlen 0,76 Prozent der Entgeltgruppe und -stufe, nach der sie vergütet 
werden.

– Angestellte ohne Tarifvertrag zahlen 0,7 Prozent des Bruttogehalts. 

– Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen monatlichen Festbetrag von 4 Euro.

– Bei Empfänger*innen von Pensionen beträgt der Beitrag 0,68 Prozent des Bruttoruhestandsbezuges. 

– Bei Rentner*innen beträgt der Beitrag 0,66 Prozent der Bruttorente.

Der Beitrag für Mitglieder in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis (auch in Altersteilzeit oder in einem 
Sabbatjahr) errechnet sich anteilig vomVollbeitrag entsprechend dem Umfang der Teilzeitbeschäftigung.

– Studierende sind beitragsfrei Mitglied.

Eine Beitragsbescheinigung sowie der Mitgliedsausweis wird automatisch zugesandt. Diesen Nachweis 
können Sie für Ihre Steuererklärung nutzen. 
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Jeder Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, 
zahlreiche Arbeitsschutzvorschriften im 
Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen 
oder auszuhängen. Hierzu gehören das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das 
Mutterschutzgesetz, das Jugendarbeits-
schutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz sowie 
Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
und dem Arbeitsgerichtsgesetz. 
Ferner sind die Unfallverhütungsvor-
schriften zugänglich zu machen (§ 12 der 
Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze 
der Prävention“).
Diese Verpflichtungen gelten auch im Schul-
bereich. Für Verstöße hiergegen ist i.d.R. ein 
Ordnungsgeld angedroht. Die schuldhafte 
Verletzung dieser Pflicht kann außerdem 
eine zum Schadensersatz verpflichtende 
Fürsorgepflichtverletzung darstellen.   

(vgl. Amtsblatt K.u.U. S. 18/2007)


